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§ 140f 

Beteiligung von Interessenvertretungen 
der Patientinnen und Patienten 

 
(1) Die für die Wahrnehmung der Interessen der 

Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe 
chronisch kranker und behinderter Menschen 
maßgeblichen Organisationen sind in Fragen, die die 
Versorgung betreffen, nach Maßgabe der folgenden 
Vorschriften zu beteiligen. 
 

(2) Im Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 91 und 
im Beirat der Arbeitsgemeinschaft für Aufgaben der 
Datentransparenz nach § 303b erhalten die für die 
Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und 
Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und 
behinderter Menschen auf Bundesebene maßgeblichen 
Organisationen ein Mitberatungsrecht; die 
Organisationen benennen hierzu sachkundige Personen. 
Die Zahl der sach-kundigen Personen soll höchstens der 
Zahl der von den Spitzenverbänden der Krankenkassen 
entsandten Mitglieder in diesen Gremien entsprechen. 
Die sachkundigen Personen werden einvernehmlich von 
den in der Verordnung nach § 140g genannten oder nach 
der Verordnung anerkannten Organisationen benannt. 
Bei Beschlüssen des Gemeinsamen Bundesausschusses 
nach § 91 Abs. 4 bis 7 erhalten die Organisationen das 
Recht, Anträge zu stellen. 
 

(3) In den Landesausschüssen nach § 90 sowie den 
Zulassungsausschüssen nach § 96 und den 
Berufungsausschüssen nach § 97, soweit 
Entscheidungen über die ausnahmsweise Besetzung 
zusätzlicher Vertragsarztsitze nach § 101 Abs. 1 Satz 3 
oder über die Ermächtigung von Ärzten und ärztlich 
geleiteten Einrichtungen betroffen sind, erhalten die auf 
Landesebene für die Wahrnehmung der Interessen der 
Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe 
chronisch kranker und behinderter Menschen 
maßgeblichen Organisationen ein Mitberatungsrecht; 
die Organisationen benennen hierzu sachkundige 
Personen. Die Zahl der sachkundigen Personen soll 
höchstens der Zahl der von den Krankenkassen 
entsandten Mitglieder in diesen Gremien entsprechen. 
Die sachkundigen Personen werden einvernehmlich von 
den in der Verordnung nach § 140g genannten oder nach 
der Verordnung anerkannten Organisationen benannt. 
 

(4) Bei einer Änderung, Neufassung oder Aufhebung 
der in § 21 Abs. 2, § 84 Abs. 7 Satz 6, §§111b, 112 Abs. 
5, § 115 Abs. 5, § 124 Abs. 4, § 125 Abs. 1, § 126 Abs. 
2, §§ 132a und 132b Abs. 2 vorgesehenen 
Rahmenempfehlungen, Empfehlungen und Richtlinien 
der Spitzenverbände der Krankenkassen, des 
Hilfsmittelverzeichnisses nach § 128 sowie bei der 
Bestimmung der Festbetragsgruppen nach § 36 Abs. 1 
und der Festsetzung der Festbeträge nach § 36 Abs. 2 
wirken die in der Verordnung nach § 140g genannten 
oder nach der Verordnung anerkannten Organisationen 
beratend mit. Wird ihrem schriftlichen Anliegen nicht 
gefolgt, sind ihnen auf Verlangen die Gründe dafür 
schriftlich mitzuteilen. 

 
(5) Die sachkundigen Personen erhalten Reisekosten 

nach den Vorschriften über Reisekostenvergütung der 
Beamten des Bundes oder des Landes nach der 
Reisekostenstufe C. Der Anspruch richtet sich gegen die 
Gremien, in denen sie als sachkundige Personen 
mitberatend tätig sind. 
 

§ 140g 
Verordnungsermächtigung 

 
Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale 

Sicherung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates Näheres zu den 
Voraussetzungen der Anerkennung der für die 
Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und 
Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und 
behinderter Menschen maßgeblichen Organisationen auf 
Bundesebene, insbesondere zu den Erfordernissen an die 
Organisationsform und die Offenlegung der 
Finanzierung, sowie zum Verfahren der 
Patientenbeteiligung zu regeln. 
 

§ 140h 
Amt, Aufgabe und Befugnisse 

der oder des Beauftragten der Bundesregierung 
für die Belange der Patientinnen und Patienten 

 
(1) Die Bundesregierung bestellt eine Beauftragte oder 

einen Beauftragten für die Belange der Patientinnen und 
Patienten. Der beauftragten Person ist die für die 
Erfüllung ihrer Aufgabe notwendige Personal- und 
Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Das Amt 
endet, außer im Falle der Entlassung, mit dem 
Zusammentreten eines neuen Bundestages. 
 

(2) Aufgabe der beauftragten Person ist es, darauf 
hinzuwirken, dass die Belange von Patientinnen und 
Patienten besonders hinsichtlich ihrer Rechte auf 
umfassende und unabhängige Beratung und objektive 
Information durch Leistungserbringer, Kostenträger und 
Behörden im Gesundheitswesen und auf die Beteiligung 
bei Fragen der Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung berücksichtigt werden. Sie setzt sich bei der 
Wahrnehmung dieser Aufgabe dafür ein, dass 
unterschiedliche Lebensbedingungen und Bedürfnisse 
von Frauen und Männern beachtet und in der 
medizinischen Versorgung wie in der Forschung 
geschlechtsspezifische Aspekte berücksichtigt werden. “ 

 
(3) Zur Wahrnehmung der Aufgabe nach Absatz 2 

beteiligen die Bundesministerien die beauftragte Person 
bei allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonstigen 
wichtigen Vorhaben, soweit sie Fragen der Rechte und 
des Schutzes von Patientinnen und Patienten behandeln 
oder berühren. Alle Bundesbehörden und sonstigen 
öffentlichen Stellen im Bereich des Bundes unterstützen 
die beauftragte Person bei der Erfüllung der Aufgabe. 
 


